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Änderungsantrag zu EP-G-01

Von Zeile 190 bis 193:
auf unsere Initiative in Deutschland ein zentrales Instrument im Kampf gegen
Kinderarmut auf den Weg gebracht. Armutsgefährdeten Kindern wirdDiese
Kindergrundsicherung ist ein erster Schritt dahin, dass es armutsgefährdeten Kindern 
besser gehent, Armut nicht mehr versteckt seinwird und Eltern sorgen- und angstfreier
leben können, weil sie und ihre Kinder abgesichert sind.

Begründung

Die Kindergrundsicherung ist ein erster Schritt armutsgefährdete Kinder besser zu
unterstützen. Für eine Absicherung von armutsgefährdeten Kindern müssen weitere
Schritte unternommen werden.

weitere Antragsteller*innen

Maximilian Fries (KV Düsseldorf); Helena Jamal (KV Essen); Ole Schillmüller (KV
Düsseldorf); Jens Frantzen (KV Düsseldorf); David Maus (KV Düsseldorf); Antonia Frey
(KV Düsseldorf); Cedrik Schamberger (KV Berlin-Tempelhof/Schöneberg); Daniel
Eliasson (KV Berlin-Steglitz/Zehlendorf); Jan Wintjens (KV Düsseldorf); Johanna Martens
(KV Berlin-Steglitz/Zehlendorf); Lukas Mielczarek (KV Düsseldorf); Kira Heyden (KV
Düsseldorf); Robin David Gietz (KV Essen); Theda de Morais Dourado (KV Düsseldorf);
Marei Zylka (KV Berlin-Reinickendorf); Svenja Kruse-Glitza (KV Düsseldorf); Klaus Mewes
(KV Düsseldorf); Thomas Braß (KV Düsseldorf); Johannes West (KV Düsseldorf); sowie
30 weitere Antragsteller*innen, die online auf Antragsgrün eingesehen werden können.
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